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DER VORSITZENDE DER REGIERUNG.

Prag, am 15.Mai

1941.

Z1. 1723/1118/8 S - 41

M.R.

Büco des Staatsfekretärs

beim Reichspretektor

Beilagen: 3.

in Böhmen und mähren.

Eing.: 16.MAI1941

An den Herrn

Tgb. n:

SS-Gruppenführer,Staatssekretär K.H.F R A N K

in Prag.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Zu Ihrem Schreiben vom l2.d.M., Nr. St.S.18o/ll8/41,

beehre ich mich mitzuteilen, dass ich Ihnen im Nachhange zu

meinem Schreiben, auf das Sie verweisen, mit Zuschrift vom

28.April 194l, Z. l402 S-4l M.R., auf Grund des Berichtes des

Ministeriums des Innern bekanntgegeben habe, dass es zu der

beanständeten Zitierung im Erlass des Ministeriums des Innern

durch ein Versehen gekommen ist, das dadurch verschuldet wurde,
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Abteilung I

Prag, am 7. Mai 1941

I 1 d

Urschriftlich mitAlagen

Herrn Oberregierungsrat Dr. Gies

mi



Oberregierungsrat.

2.

Wvl. am 1o.5.1941 bei dem Unterzeichner.



DER VORSITZENDE DER REGIERUNG.

Prag, am

12.April

19

41.

Zl. 1207 S-41

M.R.

Büro des Saa s2A.2A 3

beim Reidh p olek e

in Böhmen uno Mahcen.

in Ihren Schreiben verweisen. Das Erg

in kürzester Frist mitzuteilen erlaut

Inzwischen beehre ich

Ministerratspräsidiums vom 5. Dezembe

weisen, das allen Zentralbehörden int

geben wurde, dass die Zitierung jener

tors unzulässig ist, die Wünsche oder

Führung der autonomen Verwaltung enthelten. Dieses Rundschr

am gleichen Tege dem Herrn Reichsprotektor zur Kenntnisnahm

tet. Mit dem Schreiben vom 30.Jänner 194l, Z. 3697/41 M.R.,

nisterratspräsidium weiter dem Herrn Reichsprotektor mitget

alle Zentralbehörden dieses Rundschreiben durchgefihrt, bezw

ge getregen haben, dass alle ihre Organe von dem Inhalte-des



h/

ständigt werden.

Da aus Ihrem Schreiben der Wunsch hervorgeht,

dass von jeder Bezugnahme auf sowohl schriftlich, als auch

mündlich bekanntgegebene Anordnungen, Weisungen oder Wünsche

nicht nur des Herrn Reichsprotektors, sondern auch der diesem

unterstehenden Dienststellen Abstand genommen werde, beabsich-

tige ich, das in meinem zitierten Rundschreiben angeführte

Verbot zu erweitern, und schliesse diesen Zeilen den Entwurf

eines neuen Rundschreibens mit der Bitte bei, mir Ihre Stellung-

nahme hiezu gefälligst wissen zu lassen.

Mit dem Audrucke

meiner besonderen Hochachtung

ug.

has

1 Beilage.
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Ministerratspräsidium.

Preg, am

April 194l.

1./ An die Kanzlei des Staatspräsidenten

2./ An die Präsidien aller Ministerien,

3./ An den kommissarischen Leiter der VI.Sektion

des Ministeriums für Landwirtschaft,

4./ An den kommissarischen Leiter der ViII. Sektion

des Ministeriums für Landwirtschaft /Gruppe Forste/,

5./ An den kommissarischen Leiter der Vift. Sektion

des Ministeriuns fir Landwirtschaft /Gruppe Landwirt-

schaft/,

6./ An den kommissarischen Leiter der IX. Sektion des

Ministeriums für Landwirtschaft /für Bodenreform/,

7./ An das Präsidium der Obersten Rechoungskontrollbehörde,

8./ An das Präsidium der Obersten Preisbehörde,

9./ An das Präsidium des Obersten Verwaltungsgerichtes,

l0./ An das Generalinspektorat der Regierungstruppe,

ll./ An das Präsidium des Statistischen Zentralamtes

in Prag.

---_

Das Ministerratspräsidium teilt im Nachhange zu seinem Rund-

schreiben vom 5. Dezember 1940, Z. 45.506/40 M.R., mit, dass jede

Zitierung oder Bezugnahme auf Anordnungen, Weisungen odär Wünsche

1.

des Herrn Reichsprotektors unzulässig ist, und zwer nicht bloss dann,

wenn diese schriftlich bekanntgegeben, sondern auch in irgendeiner

anderen Form mitgeteilt worden sind. Das gleiche gilt hinsichtlich

jener Anordnungen, Weisungen, oder Wünsche, die von den dem Herrn

Reichsprotektor ünterstehenden Dienststellen mitgeteilt wurden.

Für den Vorsitzenden der Regierung:

fi

I      

Thayp i 

 Ihp t



9. April 1941.

Sta.

St.S.118/41.

I.

An Herrn

9. IV. 1941

Ministerpräsidenten Eliáš,

Prag.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!

Zu wiederholten Malen musste ich feststellen, dass sich

tschechische Ressorts zur Rechtfertigung von Massnahmen

aller Art auf eine Anordnung oder Anregung des Amtes des

Reichsprotektors berufen. Ich habe des öfteren zum

Ausdruck gebracht, dass eine solche Methode zu miss-

billigen und auf jeden Fall zu unterlassen sei. Welche

Auswüchse desungeachtet nach wie vor zu verzeichnen sind,

ergibt sich aus einem Erlass, den das Ministerium des

Innern unter dem 4.v.M. - Zeichen Z 6145/1941/13 wegen

der Beseitigung des Schnees in den Ausfallstrassen im

Sprengel der Hauptstadt Prag an den Magistrat daselbst

gerichtet hat. In dem Erlass heisst es wörtlich, dass

das Ministerium von meinem persönlichen Sekretär er-

sucht worden sei, die Beseitigung des Schnees in den Aus-

fallstrassen nach bestimnten Gesichtspunkten vorzunehmen.

Ich kann nicht umhin, eine derartige Formulierung schärf-

stens zu tadeln und Sie nunmehr zu ersuchen, durch eine

-2-





Ueberse tzung.

Ministerium des Innern.

Z. 6145/1941/13.

Prag, am 4. März 194l.

Beseitigung des Schnees in den

Ausfallstraßen im Sprengel der

Büco des Siaa siekcetües

Hauptstadt Prag.

bein Reionspegtektor

in Böhmen und Mähren.

Eing.: 7.MRZ.1941

An den Magistrat der Hauptstadt

In

P_r_a_g_i-

Das Ministerium des Innern wurde von dem

persönlichen Sekretär des Herrn Staatssekretärs K.H. Frank,

Oberregierungsrat Dr. Robert Gies ersucht, bei der Prager

Gemeinde zu veranlassen, daß bei größerem Schneefall die

Prager Gemeinde den Schnee aus allen Ausfallsstraßen im

Sprengel der Hauptstadt Prag sofort entfernen läßt.

Unter Hinweis auf den Runderlaß der Landesbehörde

in Prag vom ll. Dezember 1939, Z. 1/ll-1939/Abt. 42, betreffend

die Aufrechterhaltung der Fahrbarkeit der Straßen im Winter

und die Entfernung des Schnees, welcher Runderlaß, wie aus

seiner Ueberschrift hervorgeht, auch an den Magistrat der

Hauptstadt Prag erlassen worden ist, ordnet das Ministerium

des Innern an, daß der Frage der Schneeabräumung aus allen

Ausfallstraßen im Zuge durch die Stadt ganz außerordentliche

Sorgfalt gewidmet wird, wie dies die Bedeutung der Hauptstadt

Prag und die Wichtigkeit dieser Kommunikationen erheischt.

Bemerkt wird, daß es im Sprengel der Hauptstadt Prag nicht

genügen wird, daß die Ausfallstraßen etwa bloß notstandsmäßig
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befahrbar sind und daß alle Anstrengung darangesetzt werden

muß, daß diese Straßenzüge stets auch im Winter nach Schnee-

fall ehebaldigst_gut befahrbar sind. Die Tageszeit bei den

Räumungsarbeiten oder der Umstand, daß Sonntag, oder Feiertag

ist, darf die möglichst rasche Beseitigung des Schnees in

keiner Weise behindern.

Das Ministerium des Innern erwartet, daß dieser

Angelegenheit künftig eine solche Sorgfalt gewidmet werden

wird, daß kein Grund zu Beschwerden oder Mahnungen in dieser

Richtung vorkommen wird.

Der Landesbehörde in Prag wird gleichzeitig eine

Abschrift dieses Erlasses zur Kenntnis gegeben.

Für den Minister:

Dr. Fürst, e.h.

—


